
 

 

 

 
 

 
Grenzüberschreitender Personaleinsatz 
 
Entsendung von Mitarbeitern: Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen 

 
 Minimale Entlöhnung 
 Arbeits- und Ruhezeiten 
 Mindestdauer der Ferien 
 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

 
 www.entsendung.admin.ch 

 
Vor jedem Einsatz: Ermittlung des in der Schweiz geschuldeten Lohns 
 

 
 
 
Meldeverfahren bei der Entsendung von Mitarbeitern 
 

 Dienstleistungserbringung bis zu 90 Tage im Kalenderjahr sind bewilligungsfrei, es besteht jedoch Melde-
pflicht 

 Der Meldepflicht unterliegt, wer mehr als 8 Tage pro Kalenderjahr als Dienstleistungserbringer in der Schweiz 
tätig ist. Wir empfehlen bereits ab Tag 1 zu melden. 

 Ausnahmen (Meldung ab dem ersten Tag): Bauhaupt- und nebengewerbe, Gastgewerbe, Reinigungsgewer-
be, Überwachungs- und Sicherheitsdienst, Gartenbau 
 

 Online Meldung: www.sem.admin.ch  Einreise & Aufenthalt  Meldeverfahren für kurzfristige Erwerbstä-
tigkeit 

 Meldung muss spätestens 8 Tage vor der Arbeitsaufnahme erfolgen! 
 Benutzerhandbuch inkl. Anleitung Schritt für Schritt kann bei Gribi & Partner AG bezogen werden 

 
 
Bei Fragen oder falls Sie Unterstützung benötigen, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.  

http://www.entsendung.admin.ch/
http://www.sem.admin.ch/



